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REGIERUNGSRATES DES KANTONS SQLOTHURN
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Die Einwohn~~rneinde La ~do~f besitzt. über dac gesamte Ge—.

rneindegebiet einen rechtsgültigen Zonenplan.~ Zur Zeit beschäftigt
sie sich in~± einer Revision dieses Planes, Dieser wird den neuesten

Erk~nntnissehReöhnungtragenq Da die Studien mit allen damit im

Zusammenhang stehenden Problemen einerseits noch einige Zeit in

Anspruch nehmen werden,, anderseits aber grössere Bauvorhaben

vorliegen, muss der Uebergang mit Teilbebauungsplänen als Abände—

ruxi.g des bestehenden Zonenpianes überbrückt werden. In diesem

Zusammenhang unterbreitet die Gemeinde dem Regierungsrat den

spezielJiebaugsplan für eine Ueberbauung a~ der ~eis~e.i~i

strasse~ umfassend das Areal GB Nr. 126 ~( Ms ibaoh-~rheinJ mit

Bauvorschriften zur Genehmigung..

Der vorgelegte Plan fügt sich in die in Ueberarbei~ung stehen

de Ortsplanung ein. In bezug auf die StrassenfUhrung entspricht

er ebenfalls dem mit RRB Nr. 5699 vom 8~ November 1963 genehmigten

Strassen— und Baulinienplan Weissensteinstrasse 1. Etappe “Kreuzung

Marti“,. Die dazugehörenden Bauvorschriften lehnen sich an das in

Vorbereitung befindende Baureglement an, Die öffentliche Plan—

auflage erfolgte vom 11, Oktober bis l1~ November 1963. Herr

M. Karli—Witnier, Zuchwil, hat innert nützlicher Frist~in:sp±‘ache

erhoben~ zog diese dann aber wieder zuruck, Da es sieh nur um die

Abanderung eines bestehenden Zonenpianes handelt und 1-reine

Einsprachen mehr vorliegen, war gemass § 15 des kant~nalen Bau—

gesetzes der Gemeinderat fur die Plangenehmigung .zustandig, Diese

erfolgte in der Sitzung vom 27. Januar 1964.

Formell wurde das ~erfa~ir~n richtig du~hgefuhrt. Materiell

sind auch keine Bemerkungen anzubrii~gen. ~

~ wird ‘~

beschlossen:

Dem speziellen Bebauungsplan der Ueberbauung Weissensteinctra~e

Aresi Lisibach~-Amrhein~ GB Nr~ 126 sowie den dazugehörenden
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Bauvorschriften wird die Genehmigung erteilt.

GnehmigungsgebWir: Fr~ 24~-~-

Publi1~cationskosten:

Total Fr. 38.—— (Im Kontokorrent mit der Gemeinde
Langendorf zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 123)

Der Staatssohr~~ber:

Bau—Departement c4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant ~ Tjefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2~
Kant, Planungsstelie (2)~ mit Akten und 1 gen, Plan
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gens Plan
Amtschreiberei Lebern, ~Solothurn
Kant, Finanzverwaltung (2) : :
Ammannamt der Einwohnergemeinde Langendorf
BauIco~mission der Einwohne~rgemeinde Langendorf, mit 1 genc. Plan
Amtsbl~tt (Publikation des Dispositivs)


